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Bundesliga-Wettkampf am 8. und 9.1.2022 
in der Finalhalle der Olympia-Schießanlage Hochbrück, Ingolstädter Landstraße 110, 85748 Garching 

 

Samstag 8.1.2022 

10.30 Hallenöffnung für Sportler 

12.00 Training SSG Dynamit Fürth – SSVG Brigachtal (30 Min.) 

12.45 Training SSV Kronau - SV Hubertus Kastl (30 Min.) 

13.30 Training SV Germania Prittlbach – SG Coburg (30 Min.) 

14.30 Standbelegung zum 1. Wettkampf 

14.40 Einzug der Mannschaften, Vorbereitungszeit und Probeschießen 

15.00 Wettkampf  SSG Dynamit Fürth - SSVG Brigachtal 

16.00 Standbelegung zum 2. Wettkampf 

16.10 Einzug der Mannschaften, Vorbereitungszeit und Probeschießen 

16.30 Wettkampf  SSV Kronau - SV Hubertus Kastl 

17.30 Standbelegung zum 3. Wettkampf 

17.40 Einzug der Mannschaften, Vorbereitungszeit und Probeschießen 

18.00 Wettkampf  SV Germania Prittlbach - SG Coburg  

 

Sonntag 9.1.2022 
 

8.30 Hallenöffnung  

9.30 Standbelegung zum 4. Wettkampf 

9.40 Einzug der Mannschaften, Vorbereitungszeit und Probeschießen 

10.00 Wettkampf  SG Coburg - SV Hubertus Kastl 

11.00 Standbelegung zum 5. Wettkampf 

11.10 Einzug der Mannschaften, Vorbereitungszeit und Probeschießen 

11.30 Wettkampf  SSVG Brigachtal - SSV Kronau 

12.30 Standbelegung zum 6. Wettkampf 

12.40 Einzug der Mannschaften, Vorbereitungszeit und Probeschießen 

13.00 Wettkampf  SV Germania Prittlbach - SSG Dynamit Fürth 

 

Zuschauer sind nicht erlaubt. 



 

Für alle Sportler und Funktionsträger gelten die 2Gplus-Regeln: Zutritt nur für Geimpfte und Genesene 

(1) mit einem zusätzlichen aktuellen negativen Testnachweis (2); Ausnahme Kinder bis 12 Jahre (kein 

Testnachweis erforderlich);  

 

(1) Als geimpft und genesen gelten nur Personen, die entweder einen entsprechenden Nachweis über 

eine vollständige Corona-Immunisierung (Zweit- oder Booster-Impfung muss mind. vor 14 Tagen 

erfolgt sein) oder einen Nachweis über eine Genesung vom Corona-Virus (Genesung darf nicht länger 

als 6 Monate zurückliegen) vorlegen können.  

 

(2) Mögliche Testnachweise sind:  

• Schnelltest, Gültigkeitsdauer max. 24h  

• PCR-Test, Gültigkeitsdauer max. 48h  

• Selbst mitgebrachter Schnelltest vor Ort unter Aufsicht des Veranstalters 

 

Ausnahmen für „Geboosterte“: Vollständig geimpfte Personen, die zusätzlich eine weitere 

Impfstoffdosis als Auffrischungsimpfung erhalten haben, bedürfen nach Ablauf von 14 Tagen nach 

dieser Impfung keinen zusätzlichen, negativen Testnachweis beim Zugang. Für diese Personen gilt 

2G auch dort, wo ansonsten 2Gplus gilt. Als „geboostert“ im Sinne dieser Regelung gilt am 8.1.2022 

eine Person mit „Booster-Nachweis“ vom 24.12.2021 oder früher – am 9.1.2022 mit „Booster-

Nachweis“ vom 25.12.2021 oder früher. 


